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Überschrift, Beschlussvorschlag 
 
Änderung in der Zusammensetzung des Jugendhilfeaussc husses  
 
 
Herr Ralf Metschulat wird beratendes Mitglied im Jugendhilfeausschuss. 
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Begründung:  
 
Gemäß § 3 Abs. 1 Ziffer 10 der Satzung für das Jugendamt der Stadt Braunschweig gehört dem 
Jugendhilfeausschuss u. a. eine Vertreterin / ein Vertreter der Polizei mit beratender Stimme an. 
Vorschlagsberechtigt ist die Polizeipräsidentin bzw. der Polizeipräsident. 
 
Im Zuge der Ausschussneubildung im November 2011 hatte die Polizeidirektion Braunschweig auf 
die Benennung einer Vertreterin / eines Vertreters der Polizei im Jugendhilfeausschuss verzichtet. 
 
Mit Schreiben vom 31. Januar 2013, eingegangen am 6. Februar 2013 schlägt die Polizeidirektion 
Braunschweig nunmehr den Leiter des Fachkommissariates 6, Herrn Ralf Metschulat als Vertreter 
der Polizei im Jugendhilfeausschuss vor. 
 
Der Rat wird gebeten, Herrn Metschulat gemäß § 3 Abs. 4 der Satzung für das Jugendamt als bera-
tendes Mitglied des Jugendhilfeausschusses zu bestimmen. 
 
I. A. 
 
gez. 
 
Winkler 


